
Testamentsgesetz

§43
Nichtigkeit eines Eröffnungsverbots

Eine Anordnung des Erblassers, durch die er verbietet, 
das Testament alsbald nach seinem Tode zu eröffnen, ist 
nichtig.

§44
Eröffnung des gemeinschaftlichen Testaments

(1) Bei der Eröffnung eines gemeinschaftlichen Testa
ments sind die Verfügungen des überlebenden Ehegatten, 
soweit sie sich sondern lassen, weder zu verkünden noch 
sonst zur Kenntnis der Beteiligten zu bringen.

(2) Von den Verfügungen des verstorbenen Ehegatten ist 
eine beglaubigte Abschrift anzufertigen. Das Testament ist 
wieder zu verschließen und in die besondere amtliche Ver
wahrung zurückzubringen.

(3) Die Vorschriften des Abs. 2 gelten nicht, wenn das 
Testament nur Anordnungen enthält, die sich auf den ersten 
mit dem Tode des Erstversterbenden eintretenden Erbfall 
beziehen, zum Beispiel dann, wenn das Testament sich auf 
die Erklärung beschränkt, daß die Ehegatten sich gegen
seitig zu Erben einsetzen.

§45
Eröffnung des Erbvertrags

Die für die Eröffnung eines Testaments geltenden Vor
schriften der §§ 39 bis 44 sind auf den Erbvertrag ent
sprechend anzuwenden, die Vorschriften des § 44 Abs. 2, 3 
jedoch nur dann, wenn sich der Erbvertrag in besonderer 
amtlicher Verwahrung befindet.

§46
Eröffnungsfrist für Testamente und Erbverträge

Befindet sich ein Testament seit mehr als dreißig Jahren, 
ein Erbvertrag seit mehr als fünfzig Jahren in amtlicher 
Verwahrung, so hat die verwahrende Stelle von Amts 
wegen, soweit tunlich, Ermittlungen darüber anzustellen, 
ob der Erblasser noch lebt. Führen die Ermittlungen nicht 
zu der Feststellung des Fortlebens des Erblassers, so ist das
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